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Tarif Parkieren auf öffentlichem Grund 

Die Gebühren gemäss Art. 8 des Reglements über das Parkieren auf öffentlichem Grund 
(Parkierungsreglement) werden wie folgt festgelegt: 

Parkhäuser Gemeindeplatz und Zentrum Rheinauen 

Tarifzeiten Montag bis Samstag 
7.00 bis 19.00 Uhr 

Montag bis Samstag 
19.00 bis 07.00 Uhr 
Sonntag, Feiertage 
00.00 – 24.00 Uhr 

Gebühr 1 ½ Stunden gratis 
jede weitere Stunde Fr. 1.00 

1 ½ Stunden gratis 
jede weitere Stunde Fr. 0.50 

Beschränkung Keine maximale Parkzeit 

 

Kurzzeitparkplätze Gemeindehaus 

Tarifzeiten Keine 

Gebühr Keine 

Beschränkung Maximale Parkzeit 90 Minuten 

 

Aussenparkplätze Zentrum Rheinauen 

Tarifzeiten Keine 

Gebühr Keine 

Dauermiete Fr. 80.—/Monat 

Beschränkung Keine maximale Parkzeit  
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Parkplätze Schulanlagen Mitteldorf, Kirchenfeld und OZ Kleewies 

Tarifzeiten Keine 

Gebühr Keine 

Beschränkung Keine maximal Parkzeit 

 

Parkplätze Kreisel  

Tarifzeiten Keine 

Gebühr Keine 

Beschränkung Maximale Parkzeit 12 Stunden 

 

Parkplätze Rheinstrasse (Schmitter Zollamt) und Parkplatz Schrägseilbrücke 

Tarifzeiten Keine 

Gebühr Keine 

Beschränkung Maximale Parkzeit 8 Stunden 

 

Parkplätze Sportanlage Rheinauen und Strandbad Diepoldsau 

Tarifzeiten Keine 

Gebühr Keine 

Beschränkung Keine maximal Parkzeit 
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Bezug von Parkbewilligungen 

Nach Registrierung bei ParkingPay (www.parkingpay.ch) können Parkbewilligungen bequem über 
das Internet oder mit dem Smartphone gelöst werden. ParkingPay ermöglicht bargeldloses Bezahlen 
auf allen öffentlichen Parkplätzen in Diepoldsau und in weiteren Orten der Schweiz und Liechtenstein. 

 

Inkraftsetzung 

Dieser Tarif tritt ab 1. Juli 2025 in Kraft und ersetzt denjenigen vom 1. Juli 2023. 

Vom Gemeinderat Diepoldsau an der Sitzung vom 1. Juli 2025 genehmigt. 

 

9444 Diepoldsau, 1. Juli 2025 

 Gemeinderat Diepoldsau 
 Der Gemeindepräsident 

 Ralph Lehner 
 Die Ratsschreiberin 

 Andrea Hanselmann 

http://www.parkingpay.ch/
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